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Zusammenarbeitsvereinbarung 
 

zwischen 

 

Wohnhilfe Thun, Burgstrasse 5, 3600 Thun 

 

und 

 

Name, Vorname:       

Geburtsdatum:       

Adresse:       

PLZ / Ort:       

Telefon:       

E-Mail:       

zivilrechtlicher Wohnsitz:       

 

Kostenträger/in:       

 

Wohnhilfe-Wohnung  

 

 

1. Dauer der Wohnbegleitung 

 

Beginn:       

Ende: Die Laufzeit der Wohnbegleitung richtet sich nach dem Bedarf 

und den Fristen der Kostengutsprache. 

 

 

2. Umfang und Kosten der Wohnbegleitung 

 

Der Umfang der Wohnbegleitung und die Kosten werden in einer separaten Kostengutsprache 

mit dem Kostenträger geregelt. 

 

 

3. Inhalt der Wohnbegleitung 

 

Die Wohnbegleitung durch die Wohnhilfe Thun findet in Ihrer Wohnung statt und hat zum Ziel, 

Sie in der Bewältigung Ihres Wohnalltages zu unterstützen. Die Prozessabsichten in der 

Zusammenarbeit werden zu Beginn mit Ihnen und dem Sozialdienst festgelegt. 
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Die Zusammenarbeit beinhaltet dann je nach Prozessabsichten die folgenden Bereiche: 

 

▪ Sauberkeit & Ordnung in der ganzen Wohnung mit Fokus auf den Lebensmittelbereich 

(Küche, Herd, Kühlschrank, Küchenschränke), die Nasszone und den Boden 

▪ Regelmässigkeit der Kehrichtentsorgung  

▪ Regelmässige Erledigung der Wäsche 

▪ Bearbeitung der Post und von administrativen Aufgaben 

▪ Gesundheitliche Fragen & Umgang mit Suchtmitteln 

 

Nicht Teil der regulären Wohnbegleitung sind allfällige Umzüge, Grund- und Endreinigungen 

der Wohnung sowie Reinigungsarbeiten in Ihrer Abwesenheit. Diese Leistungen können bei 

Kapazität des Bewo-Teams als zusätzliche Leistungen mittels separater Kostengutsprache 

ausgeführt werden. Die Prozessabsichten werden anlässlich der Systemkonferenzen überprüft 

und wo nötig angepasst. 

 

 

4. Zusammenarbeit in der Wohnbegleitung 

 

▪ Wir legen jeweils zusammen fest, was zu tun ist, und erledigen dies gemeinsam. 

▪ Wir begegnen uns mit Respekt. 

▪ Wir achten die Privatsphäre des Anderen. 

▪ Wir vereinbaren zusammen verbindliche Termine und halten diese ein. 

 

 

5. Besondere Bestimmungen 

 

▪ Sie entsorgen allfällige Utensilien für den Drogenkonsum fachgerecht, um jegliche 

Verletzungsgefahr – auch für Drittpersonen – auszuschliessen. 

▪ Sie verpflichten sich, jegliche Gewalt gegenüber Mitarbeitende der Wohnhilfe Thun zu 

unterlassen. 

 

Bei Nicht-Einhaltung der «Besonderen Bestimmungen» wird die Wohnbegleitung sofort 

beendet. 

 

 

6. Kostenträger 

 

Eine Kopie der Zusammenarbeitsvereinbarung wird dem Kostenträger zugestellt. Bei Beginn 

der Wohnbegleitung kann ein Termin für eine Standortbestimmung festgelegt werden. 

 

 

7. Akteneinsichtsrecht und Entbindung von der Schweigepflicht  

 

Sie verfügen über ein Akteneinsichtsrecht.  

Die Schweigepflichtentbindung ist integrierter Bestandteil dieses Vertrages.
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Sie erlauben der Wohnhilfe Thun, mit den in der Schweigepflichtentbindung aufgeführten 

Stellen per Telefon und E-Mail zu kommunizieren und Dokumente per E-Mail auszutauschen. 

 

 

Mit der eigenhändigen Unterzeichnung der Zusammenarbeitsvereinbarung erklären wir uns mit 

dem Inhalt einverstanden und setzen uns für eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 

ein. 

 

Thun,  

 

 

 

    

Die Klientin | Der Klient Mitarbeiterin | Mitarbeiter Wohnhilfe Thun 


